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Vorbemerkung

Die	Überarbeitung	der	1.	Auflage	dieses	Leitfadens	(vom	September	2003)	wurde	aufgrund	neuer	
Regelungen erforderlich. Neben redaktionellen Änderungen wurde das Allgemeine Rundschreiben 
Straßenbau Nr. 29/2004 eingearbeitet. Es enthält Änderungen der „Richtlinien für die umweltverträg-
liche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung 
von Ausbauasphalt im Straßenbau“ (RuVA-StB 01). Insbesondere ist damit eine ungebundene Ver-
wertung von Ausbauasphalt als Deckschicht oder Tragschicht unter wasserdurchlässiger Decke (bis-
her	Verwertungsklasse	A1)	in	klassifizierten	Straßen	nicht	mehr	möglich.

Grundlage	dieses	Leitfadens	sind	die	RuVA-StB	01	und	die	„Anforderungen	an	die	stoffliche	Ver-
wertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln -“, Mitteilungen der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20.

Der Leitfaden wurde im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz Rheinland-Pfalz (MUFV) verabschiedet. Er wird vom Landesbetrieb Straßen und Verkehr 
Rheinland-Pfalz (LSV) für seinen Geschäftsbereich verbindlich eingeführt.

Für den Zuständigkeitsbereich der Kommunen wird ein speziell auf diese zugeschnittenes „Hand-
buch Entsorgungsplanung für den Tief- und Straßenbau“ erstellt.

Ergänzend zum Leitfaden wurde das „Merkblatt zur Verwertung von pechhaltigem Straßenauf-
bruch	in	Verkehrsflächen	außerhalb	des	Geschäftsbereichs	des	Landesbetriebes	Straßen	und	Verkehr	
Rheinland-Pfalz“, Stand: 16.02.2006, erarbeitet. Unter http://www.mufv.rlp.de	finden	Sie	das	Merk-
blatt, wenn Sie erst „Abfall“, dann „Sonderabfallwirtschaft“ und „Informationsschreiben“ ankli-
cken.

Die in der Anlage abgedruckten LSV-internen Formulare und Schreiben sollen im Intranet des LSV 
in der jeweils aktuellen Fassung heruntergeladen werden.

http://www.mufv.rlp.de
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1 Allgemeines

Nach den Grundsätzen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes [1] ist Straßenaufbruch umwelt-
verträglich	und	möglichst	hochwertig wiederzuverwenden, soweit es Verfahren gibt, mit denen 
dies	technisch	möglich	und	wirtschaftlich	zumutbar	ist.

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit sind Anforderungen zu berücksichtigen bezüglich

a) Arbeitsschutz,
b) Gewässer-/Grundwasserschutz und
c) Bodenschutz.
Entsprechende Anforderungen zu b) und c) sind in den Technischen Regeln der LAGA [2] formu-
liert.

Für	das	Vorgehen	bei	der	umweltverträglichen	Verwertung	von	bituminösem	Straßenaufbruch	hat	
die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen die „Richtlinien für die umweltverträg-
liche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung 
von Ausbauasphalt im Straßenbau“ RuVA-StB 01 [3] aufgestellt.

Die bautechnischen Regeln für die Wiederverwendung von Straßenaufbruch sind in den Merkblät-
tern der FGSV festgeschrieben (siehe Punkt 4).
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2 Entscheidungsablauf für die Verwertung von bituminösen 
Straßenausbaustoffen

Der im Regelfall einzuhaltende Entscheidungsablauf für die Verwertung von pechhaltigem Straßen-
aufbruch und von Ausbauasphalt ist in Bild 1	(s.	S.	5)	dargestellt.	Weitere	Einzelheiten	können	den	
RuVA-StB 01 entnommen werden. Ergänzend bitten wir nachstehende Erläuterungen zu beachten.

2.1 Probenahme / Prüfungen (zu Bild 1, Nr. 3)

Liegen keine zweifelsfreien Angaben über die Bindemittelart der auszubauenden Asphaltschichten 
vor, sind je nach Gleichmäßigkeit des vorhandenen Oberbaus Bohrkerne aus dem Straßenoberbau zu 
entnehmen:

- in Ortsdurchfahrten im Abstand von 50 bis 100 m,
- außerhalb von Ortsdurchfahrten im Abstand von max. 200 m,
- mindestens jedoch an drei Stellen.

Sie sind von einer nach RAP Stra für Asphalt anerkannten Prüfstelle zu entnehmen und untersuchen 
zu lassen.

An diesen Ausbaustücken sind zunächst die erkennbaren Schichten asphalttechnologisch anzuspre-
chen und die Schichtdicken zu ermitteln. Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt durchzuführen:

- Je Bohrkern und Schicht erfolgt im ersten Schritt eine qualitative Bewertung auf pechhaltige 
Inhaltsstoffe durch das Lackansprühverfahren (mit Fluoreszenzdetektion) gemäß FGSV-Arbeits-
papier Nr. 27/2 „Prüfung von Straßenausbaumaterial auf carbostämmige Bindemittel - Schnell-
verfahren -“, Ausgabe 2000 (das Ansprühverfahren mittels Weißlack ist nicht zulässig).

Die hierdurch als belastetes Material erkannten Schichten werden entsprechend der Verwertungs-
klasse B, Abschnitt 4.2 der RuVA-StB 01 (s. Bild 1 auf S. 5) weiter verwendet.

Beträgt die Dicke der im ersten Schritt unauffälligen Schichten weniger als 6 cm, so sind sie zusam-
men mit dem belasteten Material auszubauen und wie dieses zu entsorgen.

Beträgt die Dicke hingegen mehr als 6 cm sollten sie unter Beachtung des Vermischungsverbotes 
gesondert gewonnen und der Wiederverwendung im Heißmischverfahren zugeführt werden.

- Die umweltrelevante Zulässigkeit dieses Entsorgungsweges ist in einem zweiten Schritt halbquan-
titativ mittels Dünnschichtchromatographie (DC-Verfahren mit zweimaliger Entwicklung) gemäß 
FGSV-AP Nr. 27/2 zu überprüfen (s.a. Anlage 1). Hierbei wird aus den oben genannten unauffäl-
ligen Schichten jedes Bohrkerns eine Mischprobe erstellt. Die Anzahl der Untersuchungen kann 
dabei auf maximal       (n = Anzahl der entnommenen Bohrkerne), mindestens jedoch zwei Unter-
suchungen beschränkt werden, wenn die asphalttechnologische Ansprache der Bohrkerne einen 
gleichartigen Aufbau der Schichten ergibt.

n
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Im Zweifelsfall sind weitere Untersuchungen, z.B. quantitative Verfahren1, erforderlich.

Je nach Analyseergebnis ist ein getrenntes Fräsen der belasteten Schichten in der Ausschreibung vor-
zusehen. Auf einen ausreichenden Abstand zur unbelasteten Schicht ist nach Maßgabe der Vorunter-
suchung zu achten.

2.2 Verwertungsklassen (zu Bild 1, Nr. 7)

Verwertungsklasse A: In der Regel ist unbelasteter Ausbauasphalt der Wiederverwendung im Heiß-
mischverfahren zuzuführen [5].

Die Verwendung in Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln [6] oder in Asphaltfundations-
schichten im Heißeinbau [7] stellt ggf. ein brauchbares Nebenangebot dar.

Die	in	der	1.	Auflage	dieses	Leitfadens	enthaltene	Verwertungsklasse	A1	(ungebundene	Deckschicht	
oder	Tragschicht	unter	wasserdurchlässigen	Deckschichten)	ist	seit	Einführung	der	modifizierten	
RuVA-StB	01	in	klassifizierten	Straßen	nicht	mehr	möglich.	In	Wirtschaftswegen	kann	dieser	Aus-
bauasphalt jedoch eingebaut werden, wenn es sich zweifelsfrei um pechfreies Material handelt. Aus 
Sicherheitsgründen darf für diesen Zweck nur Ausbauasphalt aus Straßen weitergegeben werden, in 
denen keine pechhaltigen Schichten angetroffen wurden. Ferner ist durch eine repräsentative Probe-
nahme	am	Haufwerk	sicher	zu	stellen,	dass	der	PAK-Gehalt	nach	EPA	≤	10	mg/kg	ist.

Verwertungsklasse B/C: Die Verwertungsklasse C (nach RuVA-StB 01) ist nicht dargestellt. Diese 
behandelt Pech aus Braunkohle, das in unserer Region nicht zur Anwendung kam.

Es ist eine Verwertung im Kaltmischverfahren mit Bindemittel, Verwertungsklasse B, vorzusehen 
(HGT/EGT). Die Ergänzung der RStO 01 gemäß dem Rundschreiben des LSV vom 17.10.02 [8] ist 
zu beachten.

Nach LAGA-TR sind weitere Anforderungen zu berücksichtigen, z.B. ein Grundwasserabstand von 
mindestens	einem	Meter	und	die	Versiegelung	der	Seitenflächen	mit	Bitumenemulsion.	Siehe	hierzu	
auch die LAGA-TR, Abschnitt II.1.3.3, Pechhaltiger Straßenaufbruch. 

1 Die quantitative Analyse erfolgt am Bindemittel, das zuvor gemäß DIN 1996 extrahiert wurde. Der er-
mittelte PAK-Gehalt ist aufgrund der vorhandenen Bindemittelmenge auf die gesamte Mischgutmasse zu 
beziehen.
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Bild 1:  Entscheidungsablauf für die Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen und von Aus-
bauasphalt analog RuVA-StB 01 im Geschäftsbereich des LSV
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3 Verfahrensablauf für die Verwertung von pechhaltigem  
Straßenaufbruch

Die Verfahrensabläufe bei der Verwertung von pechhaltigem Straßenaufbruch sind in Bild 2  
(s. S. 7) dargestellt.

Aufgrund der vorgesehenen Wiederverwendungsorte wird die Verwertungsklasse B zur einfacheren 
Darstellung in folgende Verwertungsklassen unterteilt:

- Verwertungsklasse B1: Hierbei handelt es sich um eine Verwertung „in gleicher Baumaßnahme 
mit kurzzeitigem Zwischenlager (max. 1 Jahr) und mobiler Aufbereitungsanlage vor Ort“.

- Verwertungsklasse B2: Hierbei handelt es sich um eine Verwertung in einer „anderen Baumaß-
nahme mit stationärer Aufbereitungsanlage und Zwischenlager“.

3.1 Verwertungsklasse B1

Dieser Verwertungsweg sollte in der Ausschreibung vorgesehen werden, wenn bei einer Baumaß-
nahme	größere	Mengen	pechhaltigen	Straßenaufbruchs	anfallen	und	eine	Wiederverwendung	in	der	
gleichen	Baumaßnahme	möglich	ist.

a) Genehmigungsfreie Zwischenlagerung und Aufbereitung

Dies setzt voraus, dass die Zwischenlagerung am Entstehungsort und im betrieblichen Zusammen-
hang erfolgt. Hierunter versteht man die Lagerung auf demselben Baugelände oder auch auf unmit-
telbar angrenzenden oder in der Nähe (einige 100 Meter entfernt) liegenden gepachteten Grundstü-
cken.

In diesem Fall bleibt gemäß der 4. BImSchV [9] die Errichtung und der Betrieb der mobilen Aufberei-
tungsanlage	(bis	maximal	1	Jahr)	samt	zugehörigem	Sonderabfallzwischenlager	genehmigungsfrei.	
Sonstige umwelt- und arbeitstechnische Anforderungen bleiben hiervon jedoch unberührt.

Die	Lagerung	von	und	der	Umgang	mit	wassergefährdenden	Stoffen	ist	der	unteren	Wasserbehörde	
anzuzeigen. Die Zwischenlagerung von pechhaltigem Straßenaufbruch hat so zu erfolgen, dass Was-
serzutritt	und	Auslaugung	sicher	verhindert	werden.	Die	Zwischenlagerflächen	sind	in	der	Regel	zu	
befestigen,	um	eine	Verwertung	ohne	Verunreinigungen	sowie	eine	rückstandsfreie	Auflassung	zu	
gewährleisten.

Die	Andienungs-	und	Nachweispflicht	für	Sonderabfälle	gegenüber	der	Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) in Mainz entfällt, wenn nur Material verarbeitet wird, das 
am Entstehungsort angefallen ist, und die mobile Aufbereitungsanlage des Betreibers im Freistel-
lungsbescheid des LSV aufgeführt ist. Entsorgungswege, die sich nicht auf im Freistellungsbescheid 
des LSV genannte Aufbereitungsanlagen bzw. Zwischenlager beziehen, sind jedoch nicht von der 
Nachweispflicht	befreit.
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Bild 2: Verfahrensablauf für die Verwertung von pechhaltigem Straßenaufbruch
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7
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+ LSV -

4 zuständige Behörde
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keine

9
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Verwertungsklassen B (u. C) 

Verwertungsklasse B1
Wiederverwendung: 
gleiche Baumaßnahme, 
kurzzeitiges Zwischenlager + 
mobile Aufbereitungsanlage vor Ort 
   1 Jahr

Ausgangspunkt

kurzzeitiges Zwischenlager und 
mobile Aufbereitungsanlage 

0

Verwertungsklasse B2
Wiederverwendung:
andere Baumaßnahmen,
stationäres Lager und 
Aufbereitungsanlage

Ausbau-/
Wiederverwendungsort1

im
Baustellenbereich

gemäß Anlage des
Freistellungsbescheids

der SAM

Lage des Zwischen-
lagers zur Baustelle 2
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für den Transport zum 

Zwischenlager
3

- Transportgen. 
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- Transportgenehmigung
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Maßnahmenbezogen:  
Erfassungsformular “Straßenaufbaudaten”, 
Jahresbilanz gemäß Muster Anlagen 7, 8 und 9

Dokumentation

SGD*: Transportgenehmigung

LSV-BÜ**:  Freistellungsbescheid
+ LSV-Begleitschein

9

*SGD: Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bzw. Süd 
**LSV-BÜ: Bauüberwachung des LSV Rheinland-Pfalz 
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b)	Genehmigungspflichtige	Zwischenlagerung	und	Aufbereitung
Falls Zwischenlagerung und Aufbereitung nicht am Entstehungsort erfolgen, ist sowohl für das La-
ger als auch für die Aufbereitungsanlage eine Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
erforderlich. Diese sind bei der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) zu bean-
tragen.

Eine	Befreiung	von	der	Andienungspflicht	an	die	SAM	unter	Bezug	auf	den	Freistellungsbescheid	
des	LSV	ist	dann	per	Einzelnachtrag	zum	Freistellungsbescheid	nur	für	diese	Baumaßnahme	mög-
lich.

Erfolgt	der	Transport	über	eine	öffentliche	Straße,	sind	eine	Transportgenehmigung,	die	Freistellung	
des LSV sowie der LSV-Begleitschein bzw. der gültige Entsorgungsnachweis inkl. Begleitschein 
mitzuführen.

Die Dokumentation der aus- bzw. eingebauten Massen erfolgt entsprechend Punkt 3.5.2.

3.2  Verwertungsklasse B2

Dieser Verwertungsweg sollte in der Ausschreibung vorgesehen werden, wenn nur geringe Mengen 
pechhaltigen Straßenaufbruchs anfallen und der Verwertungsweg B1 unwirtschaftlich wäre oder 
eine unmittelbare Wiederverwendung bei der gleichen Baumaßnahme (z.B. in Ortsdurchfahrten) 
nicht möglich ist.

Der Ausschreibungstext ist dem Leistungsbereich 112 - STLK (Standardleistungskatalog) zu entneh-
men. Zusätzlich ist in der Baubeschreibung unter Abschnitt 5.4 der Musterleistungstext gemäß 
Vorlage „06a-Baubeschreibung.dot“ aufzunehmen.

Die Dokumentation für die aus- bzw. eingebauten Massen erfolgt entsprechend Punkt 3.5.2.

3.3 Entsorgung über genehmigte Zwischenlager oder auf Deponien

Die	Entsorgung	auf	Deponien	gilt	unter	Berücksichtigung	möglicher	temporärer	Überlastungen	der	
Zwischenlagerkapazitäten als gleichwertig zu den Entsorgungswegen B1 und B2 (Wiederverwen-
dung).

Wir bitten jedoch unbedingt zu beachten:

Die Entsorgung auf Deponien ist ebenso wie die Entsorgung über genehmigte Zwischenlager, die 
nicht im Freistellungsbescheid der SAM genannt sind, vom LSV-Freistellungsbescheid nicht erfasst! 
Ist bei Baumaßnahmen eine solche Entsorgung beabsichtigt, ist das pechhaltige Material der SAM 
anzudienen! Geeignete	Anlagen	können	bei	der	SAM	erfragt	werden.

Vor der Entsorgung des pechhaltigen Straßenaufbruchs muss ein von der SAM bestätigter Entsor-
gungsnachweis (s. Anlage 2) vorliegen. Der Transport ist gemäß Nachweisverordnung [10] durch die 
gesetzlich vorgeschriebenen Begleitscheine (6-fach Formblatt, s. Anlage 3) zu dokumentieren. Der 
Anlage 3 ist die Übersicht „Handhabung der Begleitscheine“ beigefügt, die die Vorgehensweise ver-
deutlicht. Für ihre Tätigkeit erhebt die SAM eine prozentuale Gebühr auf die Entsorgungskosten. 
Beim vereinfachten Nachweis erfolgt die Verbleibskontrolle durch Übernahmescheine (s. Anlage 4).
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In	der	Anlage	finden	Sie	lediglich	Muster	dieser	Formulare,	die	Sie	sich	bitte	auf	der	Intranetseite	
des	LSV	in	der	jeweils	aktuellen	Fassung	herunterladen	bzw.	-bei	kostenpflichtigen	Formularen-	bei	
einschlägigen Anbietern bestellen.

Die Dokumentation der ausgebauten Massen erfolgt entsprechend Punkt 3.5.2.

Hinweis: 

Geben Bieter bei der Ausschreibung der Entsorgungswege B1 und B2 Nebenangebote mit anderen 
Annahmestellen	ab,	so	können	diese	Nebenangebote	nur	berücksichtigt	werden,	wenn	die	Voraus-
setzungen der „HVA B-StB-Bewerbungsbedingungen, Abschnitt B zu 4 Nr. 4“ eingehalten sind.  
Hierbei ist zu prüfen, ob die an die SAM abzuführenden Gebühren im Nebenangebot enthalten 
sind.

3.4  Transportgenehmigung (zu Bild 2, Nr. 3)

In der Baubeschreibung ist darauf hinzuweisen, dass der Auftragnehmer für den gewerblichen Trans-
port	von	pechhaltigem	Straßenaufbruch	eine	Transportgenehmigung	benötigt,	die	bei	der	Struktur-	
und Genehmigungsdirektion (SGD Nord bzw. Süd) zu beantragen ist. 
Dort	können	auch	entsprechende	Listen	eingesehen	oder	angefordert	werden.

In der Verwertungsklasse B1 ist nur dann eine Transportgenehmigung nicht erforderlich, wenn der 
Transport	ausschließlich	über	nichtöffentliche	Straßen	erfolgt	oder	aber	der	Transporteur	über	eine	
entsprechende	-und	behördlicherseits	bestätigte-	Zertifizierung	als	Entsorgungsfachbetrieb	verfügt.

3.5 Freistellungsbescheid des LSV (zu Bild 2, Nr. 3)

Für den Entsorgungsablauf nach Verwertungsklasse B2 wurde für den LSV zur Vereinfachung von 
der SAM eine „Freistellung vom Entsorgungsnachweisverfahren und Befreiung von der Andie-
nungspflicht“, Bescheid vom 04.02.2002 (s. Anlage 5 und die jeweils aktuelle Fassung im Internet 
unter http://www.lsv.rlp.de, dann „Service“ und „Straßenbautechnik“ anklicken und unter „Aktu-
elles“ den Freistellungsbescheid des LSV auswählen) erteilt. Dieser Bescheid wurde mittels Nachtrag 
entsprechend ergänzt und wird ggf. erweitert.

Diese Freistellung (Bescheid und Nachtrag) gilt ausschließlich für die vom LSV durchgeführten Bau-
maßnahmen, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Andienung an ein Zwischenlager erfolgt, 
welches in der aktuellen Anlage zum Nachtrag des oben genannten Freistellungsbescheides aufgeli-
stet ist. Weiterhin gilt dieser Freistellungsbescheid für den gesamten Transportweg, sowohl von der 
Ausbaustelle zur Annahme-/Aufbereitungsstelle als auch von der Aufbereitungsstelle zur Einbau-
stelle.	Er	ist	in	Kopie	einschließlich	dem	Nachtrag	und	der	zugehörigen	Anlagenliste	im	Fahrzeug	
mitzuführen.

Weiterhin gilt dieser Freistellungsbescheid bei der Verwertungsklasse B1 für alle Baumaßnahmen 
und für alle in der Anlagenliste genannten Auftragnehmer mit mobiler Aufbereitungsanlage, wenn 
die Verwertung am Entstehungsort erfolgt (s. hierzu auch Punkt 3.1 a). 

http://www.lsv.rlp.de
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3.5.1 LSV-Begleitschein

Der „interne“ LSV-Begleitschein (Anlage 6) ist grundsätzlich bei der Verwertungsklasse B2, sowohl 
für den Transport des ausgebauten pechhaltigen Materials als auch des aufbereiteten pechhaltigen 
Materials, von der Bauüberwachung auszufüllen und dem Transportfahrzeug mitzugeben. Er ist im 
Original einschließlich dem Originalwiegeschein den Bauunterlagen beizulegen und dient zum einen 
der Abrechnung, zum anderen der Dokumentation (s. Punkt 3.5.2) über den Verbleib des besonders 
überwachungsbedürftigen2 Materials.

3.5.2 Dokumentation

Der Freistellungsbescheid der SAM erging unter der Bedingung, dass die Entsorgung für jede Ent-
sorgungsanlage folgendermaßen separat dokumentiert wird:

- für die jeweilige Annahmestelle bei Anlieferung von Ausbaumaterial (s. Anlage 7),
- für die jeweilige stationäre Aufbereitungsanlage bei Einbau von aufbereitetem, pechhaltigem 

Straßenaufbruch (s. Anlage 8) und
- für die jeweilige mobile Aufbereitungsanlage beim Einbau von aufbereitetem, pechhaltigem Stra-

ßenaufbruch nach Verwertungsklasse B1 (s. Anlage 9).
Diese Aufstellung ist dem LSV RP bis spätestens 31.12. jeden Jahres (zusammengefasst je regio-
nalem LSV [RLSV], s. Rückseite der jeweiligen Anlage) zu übersenden, da der LSV gesetzlich ver-
pflichtet	ist,	bis	31.01.	des	Folgejahres	eine	Gesamtdokumentation	zusammenzustellen	und	der	SAM	
zu übersenden.

Hinweise:

Diese Aufstellung hat getrennt nach Ausbau und Einbau gemäß der Anlagen 7 bis 9 zu erfolgen. Für 
jede Verwertungsmaßnahme, stationäre und mobile Aufbereitungsanlage, jedes sonstige genehmigte 
Zwischenlager oder Deponie ist eine eigene Liste zu erstellen.

Je	Liste	sind	alle	Baumaßnahmen	mit	Nennung	der	zugehörigen	Gebietskörperschaft	(Kreis,	
kreisfreie Stadt) einzeln aufzuführen. Bei mobilen Aufbereitungsanlagen ist  grundsätzlich auch 
der Bezugsort des Materials (Zwischenlager oder Baustelle) anzugeben. Die Angabe des Zeit-
raumes	ist	soweit	möglich	auf	den	Aus-/Einbauzeitraum	des	pechhaltigen	Straßenaufbruches	
einzugrenzen. Dies gilt für alle Maßnahmen, unabhängig von dem jeweils erforderlichen An-
dienungs-	und	Nachweisverfahren,	einer	eventuellen	Befreiung	von	der	Andienungspflicht	oder	
der Nutzung eines Freistellungsbescheides. Dies gilt auch für Baumaßnahmen bei Anwendung 
von Kaltrecyclingverfahren gemäß dem „Merkblatt für Kaltrecycling in situ im Straßenoberbau“  
M KRC [11].

Die so erstellten Listen sind beim RLSV in einem Nachweisbuch abzuheften (s. auch im Freistel-
lungsbescheid unter III. Nebenbestimmungen, Nr. 3). 

Die oben genannten Anlagen 7, 8 und 9 stehen im Excel- bzw. Word-Format zur Verfügung. Zur ver-
einfachten Erstellung der Gesamtdokumentation an die SAM sind die Einzellisten im Excel-Format 
per E-Mail zu übermitteln. Die Übersendung eines zusätzlichen Ausdruckes ist nicht erforderlich. 
Die Verbleibskontrolle erfolgt ausschließlich bei den RLSV.

2 Ab 01.02.2007 heißen „besonders überwachungsbedürftige Abfälle“ im Zuge der Anpassung an die Vor-
gaben der EU „gefährliche Abfälle“. Die Formulare im Anlagenteil ändern sich dann entsprechend.
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Da hierdurch ein lückenloser Nachweis aller Ausbau- und Einbaumassen gewährleistet ist, entfällt die 
bisherige Meldung gemäß Punkt 2 des „Meldeblattes über die Verwendung von Recyclingbaustoffen 
im Bereich des LSV Rhld.-Pf.“.

Um	der	Dokumentationspflicht	nach	LAGA-TR	nachzukommen,	ist	darüber	hinaus	-	wie	bei	allen	
Baumaßnahmen - das Meldeblatt „Straßenaufbaudaten“ (s. Anlage 10) entsprechend der Handlungs-
anleitung auszufüllen.

3.6	 Freistellung	von	der	Andienungs-	und	Nachweispflicht	bei	Kreisstraßen

Bei Maßnahmen, die im Auftrag für die Kreise durchgeführt werden, ist vor der Ausschreibung zu 
prüfen, ob der jeweilige Kreis bei der Entsorgung von Ausbaumassen auf einer Deponie der An-
dienungs-	und	Nachweispflicht	unterliegt.	Nach	dem	Landesabfallwirtschaftsgesetz	besteht	bei	
der Entsorgung auf der kreiseigenen Deponie	keine	Andienungspflicht	an	die	SAM.	Gemäß	§	44	 
KrW-/AbfG	besteht	auch	keine	Nachweispflicht,	wenn	die	Entsorgung	in	einer	eigenen,	in	engem	
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehenden Anlage erfolgt. Im Fall, dass der Kreis als 
Abfallerzeuger auftritt, erfolgt zwar die Entsorgung im engen betrieblichen Zusammenhang, jedoch 
fehlt	im	Regelfall	die	räumliche	Nähe,	so	dass	weiterhin	die	Nachweispflicht	besteht.	Bei	Kreisbau-
maßnahmen mit der Entsorgung von pechhaltigem Straßenaufbruch auf der kreiseigenen Deponie 
wird	die	SAM	GmbH	auf	Antrag	eine	Freistellung	von	den	Nachweispflichten	erteilen.	Dies	ist	in	
der Ausschreibung zu berücksichtigen. Es gelten dann die Nebenbestimmungen des Freistellungs-
bescheides des jeweiligen Kreises. Dieser ist beim Transport des pechhaltigen Straßenaufbruchs im 
Fahrzeug mitzuführen.
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4 Vorschriften, Technische Regelwerke, Rundschreiben

[1] Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), September 1994

[2] Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20

	 Anforderungen	an	die	stoffliche	Verwertung	von	mineralischen	Reststoffen/Abfällen	-	Tech-
nische Regeln -, Stand November 2003 (LAGA-TR)

[3] Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen 
Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau, Ausgabe 2001 
(RuVA-StB 01)

 Änderungen nach dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 29/2004 (ARS 29/2004)

[4] FGSV-Arbeitspapier Nr. 27/2, Prüfung von Straßenausbaumaterial auf carbostämmige Binde-
mittel - Schnellverfahren -, Ausgabe 2000

[5] Merkblatt für die Verwertung von Asphaltgranulat, Ausgabe 2000 (M VAG)

[6] Merkblatt für die Verwertung von Asphaltgranulat und pechhaltigen Straßenausbaustoffen in 
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Ausgabe 2002 (HGT-pechh.)

[7] Merkblatt für Asphaltfundationsschichten im Heißeinbau, Ausgabe 1997 (MAFS-H)

[8] Rundschreiben des LSV RP vom 17.10.2002 zur Einführung der „Richtlinien für die Standar-
disierung	des	Oberbaues	von	Verkehrsflächen“,	RStO	01

[9] Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), März 1997

[10] Nachweisverordnung (NachwV), Juni 2002

[11] Merkblatt für Kaltrecycling in situ im Straßenoberbau, Ausgabe 2002 (M KRC)

[12] Merkblatt für die Wiederverwendung pechhaltiger Ausbaustoffe im Straßenbau unter Verwen-
dung von Bitumenemulsionen, Ausgabe 1993 (EGT-pechh.)

[13] Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßen-
bau, Ausgabe 1995 / Fassung 2002 (ZTV T-StB)

[14]	 Merkblatt	zur	Verwertung	von	pechhaltigem	Straßenaufbruch	in	Verkehrsflächen	außerhalb	
des Geschäftsbereichs des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz (http://www.
mufv.rlp.de, dann „Abfall“, „Sonderabfallwirtschaft“ und „Informationsschreiben“ ankli-
cken)

[15] Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV), Juli 2002

[16] Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen (Abfallablage-
rungsverordnung – AbfAblV), Februar 2001

http://www.mufv.rlp.de
http://www.mufv.rlp.de


Anlage 1: Erläuterung zur analytischen Differenzierung zwischen 
teer-/pechhaltigem und teer-/pechfreiem Straßenaufbruch



Erläuterung zur analytischen Differenzierung zwischen  
teer-/pechhaltigem und teer-/pechfreiem Straßenaufbruch

Die Differenzierung zwischen teer-/pechhaltigem und teer-/pechfreiem Straßenaufbruch ist in 
Rheinland-Pfalz mittels der halbquantitativen Dünnschichtchromatographie (zweimalige Entwick-
lung)	möglich.

Obwohl im FGSV-Arbeitspapier Nr. 27/2 zur „Prüfung von Straßenausbaumaterial auf carbostäm-
mige Bindemittel - Schnellverfahren“, Ausgabe 2000, die Nachweisgrenze des Verfahrens mit 25 mg/
kg PAK angegeben ist und es damit für die Einstufung der in Rheinland-Pfalz gültigen Abgrenzung 
von 20 mg/kg PAK n. EPA vom Grundsatz her nicht geeignet wäre, wird die beschriebene Vorge-
hensweise dennoch aus folgenden Gründen akzeptiert:

•	 Mit dem DC-Verfahren werden mehr als die 16 nach EPA zu bestimmenden PAK erfasst.
•	 Quantitative	Analysen	mittels	GC-MS	führen	erfahrungsgemäß	zu	Messtoleranzen	in	der	Größen-

ordnung von mehreren mg/kg bis 10-er mg/kg. 
•	 Die für die Ablagerung von Abfällen vorgegebene Bewertung von Messergebnissen für besonders 

überwachungsbedürftige Abfälle sieht im Rahmen der Kontrollanalytik Abweichungen von bis zu 
100 % vor (s. DepV [15], Anh. 4, Nr. 4). Für nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind 
lt. AbfAblV [16], Anh. 4, Nr. 3 Abweichungen von bis zu 50 % zulässig. Dies lässt es praxisgerecht 
erscheinen, die Differenz von 5 mg/kg zwischen der Nachweisgrenze des Analyseverfahrens und 
dem Abgrenzungskriterium zu vernachlässigen.



Anlage 2: Formblätter Entsorgungsnachweis 
EN, VE, DA, AE, BB



















Anlage 3: Begleitschein und Übersicht 
„Handhabung der Begleitscheine“
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BARCODEFELD 75x15mm

Begleitschein
Beleg zum Nachweis der Entsorgung von Abfällen

Diese Ausfertigung (weiß) ist mit der Unterschrift des Beförderers
im Nachweisbuch des Erzeugers abzuheften.

Abfallbezeichnung1)

Abfallschlüssel1)

Erzeugernummer

Datum der Übergabe (Tag, Monat, Jahr)

Firmenname, Anschrift

Beförderernummer

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Firmenname, Anschrift

Entsorgernummer

Datum der Annahme (Tag, Monat, Jahr)

Firmenname, Anschrift

Blatt   1       Nr.

Entsorgungsnachweis-Nummer Menge in t

Unterschrift (als Versicherung der richtigen
Deklaration)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen Beförderung)

Unterschrift (als Versicherung der Annahme
zur ordnungsgemäßen Entsorgung)

Frei für Vermerke / Übernahmeschein-Nummern bei Nutzung eines Sammelentsorgungsnachweises

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Beförderer (nur Name, Anschrift)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen weiteren Beförderung)

Beförderernummer (1. Transportwechsel)

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen weiteren Beförderung)

Beförderernummer (2. Transportwechsel)

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen Zwischenlagerung)

Zwischenlager

Datum der Übergabe
(Tag, Monat, Jahr)

Beförderer (nur Name, Anschrift) Firmenname, Anschrift

1) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

M
USTER

,

Weitere an der Beförderung beteiligte Firmen:
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BARCODEFELD 75x15mm

Begleitschein
Beleg zum Nachweis der Entsorgung von Abfällen

Diese Ausfertigung (weiß) ist mit der Unterschrift des Beförderers
im Nachweisbuch des Erzeugers abzuheften.

Abfallbezeichnung1)

Abfallschlüssel1)

Erzeugernummer

Datum der Übergabe (Tag, Monat, Jahr)

Firmenname, Anschrift

Beförderernummer

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Firmenname, Anschrift

Entsorgernummer

Datum der Annahme (Tag, Monat, Jahr)

Firmenname, Anschrift

Blatt   1       Nr.

Entsorgungsnachweis-Nummer Menge in t

Unterschrift (als Versicherung der richtigen
Deklaration)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen Beförderung)

Unterschrift (als Versicherung der Annahme
zur ordnungsgemäßen Entsorgung)

Frei für Vermerke / Übernahmeschein-Nummern bei Nutzung eines Sammelentsorgungsnachweises

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Beförderer (nur Name, Anschrift)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen weiteren Beförderung)

Beförderernummer (1. Transportwechsel)

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen weiteren Beförderung)

Beförderernummer (2. Transportwechsel)

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen Zwischenlagerung)

Zwischenlager

Datum der Übergabe
(Tag, Monat, Jahr)

Beförderer (nur Name, Anschrift) Firmenname, Anschrift

1) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

M
USTER

,

Weitere an der Beförderung beteiligte Firmen:
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Anlage 4: Übernahmeschein
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Bercodefeld 75x15mm

Übernahmeschein
zum Nachweis der Übernahme von Abfällen

Diese Ausfertigung (weiß) ist mit der Unterschrift
des Beförderers/Entsorgers  im Nachweisbuch des Erzeugers/Beförderers
bei Befördererwechsel abzuheften.

Abfallbezeichnung1)

Abfallschlüssel1)

Erzeugernummer (soweit vorhanden)

Abfallerzeuger oder Beförderer bei
Befördererwechsel (Name, Anschrift)

Beförderernummer
(Übernahme vom Erzeuger)

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Entsorgernummer (soweit vorhanden)

Blatt   1       Nr.

Entsorgungsnachweis-Nummer Menge in t

Unterschrift (als Versicherung der richtigen
Deklaration)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen Beförderung)

Unterschrift (als Versicherung der Annahme
zur ordnungsgemäßen Entsorgung)

Frei für Vermerke

1) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Beförderer (Name, Anschrift) Abfallentsorger (Name, Anschrift)

M
USTER

,



R Ø

Q 9

P 8

O 7

N 6

M 5

L 4

K 3

J 2

I 1
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Bercodefeld 75x15mm

Übernahmeschein
zum Nachweis der Übernahme von Abfällen

Diese Ausfertigung (weiß) ist mit der Unterschrift
des Beförderers/Entsorgers  im Nachweisbuch des Erzeugers/Beförderers
bei Befördererwechsel abzuheften.

Abfallbezeichnung1)

Abfallschlüssel1)

Erzeugernummer (soweit vorhanden)

Abfallerzeuger oder Beförderer bei
Befördererwechsel (Name, Anschrift)

Beförderernummer
(Übernahme vom Erzeuger)

Datum der Übernahme (Tag, Monat, Jahr)

Entsorgernummer (soweit vorhanden)

Blatt   1       Nr.

Entsorgungsnachweis-Nummer Menge in t

Unterschrift (als Versicherung der richtigen
Deklaration)

Unterschrift (als Versicherung der
ordnungsgemäßen Beförderung)

Unterschrift (als Versicherung der Annahme
zur ordnungsgemäßen Entsorgung)

Frei für Vermerke

1) Nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Beförderer (Name, Anschrift) Abfallentsorger (Name, Anschrift)

M
USTER

,

Anlage 5: Freistellungsbescheid der SAM vom 04.02.2002, 
Nachtrag und Anlagenliste (Muster)



Anlage 2



















Anlage 6: LSV-Begleitschein



  37-Pechhalt-Straufbr-LSV-Begleitschein.dot

LSV - Begleitschein ---- lfd.Nr.:
 (Nachweisverfahren gem. Freistellungsbescheid der SAM) 

Die Wagenladung besteht aus (Abfallschlüssel 17 03 01∗):
 pechhaltigem Straßenaufbruch 
 aufbereitetem pechhaltigem Straßenaufbruch 

Ausbau- / Einbaustelle: 

Betriebsnr.:       Wiederaufberei-
tungsanlage
bzw. 
Annahmestelle: Name:       

Auftragnehmer:       

Transportfirma:       

Amtl. Kennz. des LKW:       des Anhängers:       

Ort:       , den       Uhrzeit:       

Aufgestellt durch örtliche Bauüberwachung: 

LSV       

Unterschrift 

 Nr. der Wiegekarte: / Gewicht lt. Wiegekarte:

LKW:       
/

      

Anhänger:       
/

      

Zurück an AG: mit Originalwiegeschein der Wiederaufbereitungsanlage (innerhalb 3 WT) 

                                                     
∗ Kennzeichnung für besonders überwachungsbedürftige Abfälle 



Anlage 7: Erfassungsblatt  
„Ausbau von pechhaltigem Straßenaufbruch“
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Ausbau von pechhaltigem Straßenaufbruch
(Abfallschlüssel 170301*)
*: Kennzeichnung für besonders überwachungsbedürftige Abfälle

Gesamtaufstellung für das Jahr:

Annahmestellen: ausgebaute Mengen
Betriebsnr. Name: (in Tonnen)

Gesamtmenge:

Dienststelle:

Aufsteller:

Datum:



Anlage 8: Erfassungsblatt „Einbau von aufbereitetem  
pechhaltigem Straßenaufbruch -  

Lieferung von stationärer Aufbereitungsanlage“
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Einbau von aufbereitetem, pechhaltigem Straßenaufbruch
(Abfallschlüssel 170301*)
*: Kennzeichnung für besonders überwachungsbedürftige Abfälle

Gesamtaufstellung für das Jahr:

stationäre Aufbereitungsanlage: eingebaute Mengen
Betriebsnr. Name: (in Tonnen)

Gesamtmenge:

Dienststelle:

Aufsteller:

Datum:



Anlage 9: Erfassungsblatt „Einbau von aufbereitetem 
pechhaltigem Straßenaufbruch -  

Lieferung von mobiler Aufbereitungsanlage“
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Einbau von aufbereitetem, pechhaltigem Straßenaufbruch
(Abfallschlüssel 170301*)
*: Kennzeichnung für besonders überwachungsbedürftige Abfälle

Gesamtaufstellung für das Jahr:

mobile Aufbereitungsanlage: eingebaute Mengen
Betriebsnr. Name: (in Tonnen)

Gesamtmenge:

Dienststelle:

Aufsteller:

Datum:



Anlage 10: Meldeblatt Straßenaufbaudaten  
(mit Handlungsanleitung)



Stand: 31.10.2006

Landesbetrieb Straßen und Verkehr  Straßenmeisterei   Blatt   Seite 1  

    

Straßenaufbaudaten
Meldeblatt für eine durchgeführte Baumaßnahme

und für die Projektabrechnung in SAP

Maßnahme:             
 (Straße) (Bezeichnung) 

Projekt-Nr.: A.  (SAP-Nr.)

Stationierung:  Strecke  von  VNK   NNK   Stat. 

bis VNK   NNK   Stat. 

 Knotenpunkt      NK  Länge:  km

Fahrbahn:  einbahnig  zweibahnig1)  linke Richtungsfahrbahn  
       rechte Richtungsfahrbahn 
          beide Richtungsfahrbahnen 

  Fahrbahnbreite (alt/neu):  m  KVP-AußenØ:  m  

  Zustandsmittelwert ZEB:    Bauklasse:  

Daten:  Baubeginn:  Abnahme:    Verkehrsfreigabe: 

Durchgeführte Maßnahmen (siehe dazu Tabelle „Systematik Straßenerhaltung“) 

a) Investive Maßnahmen : Erneuerung E1   Erneuerung E2 

 Um- / Ausbau  Erweiterung   Neubau 

b) Aufwand:   Instandsetzung I1    Instandsetzung I2 

 Rückbau  Sonstige Maßnahmen (In Anmerkungen erläutern) 

Aufbau vorhanden / Aufbau neu: (siehe hierzu auch nächste Seite) 

einseitig  beidseitig  Vollausbau 

Hocheinbau (H.)  Tiefeinbau (T.)  Kombination H. / T. 

Kosten d. Abschnitts bzw. Kostenanteil am Gesamtprojekt:  

Anmerkungen :

________________________________________ __________________________________________ 

________________________________________ __________________________________________ 
Datum / Unterschrift / Tel. Leiter HSG II Datum / Unterschrift / Tel. des zust. Projektbetreuers 

________________________________________ __________________________________________ 
Geprüft LSV RP - Abt. II; Datum / Unterschrift Gesehen LSV RP – Abt. II; Datum / Unterschrift 

1) durch Mittelstreifen getrennte
   Richtungsfahrbahnen  



Zu Blatt      : Seite 2

Vorhandener Straßenaufbau: 

Deckschicht:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

Binderschicht:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

1. Tragschicht:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

2. Tragschicht:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

Fundationsschicht:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

Frostschutzschicht:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

Untergrund:      cm           Abtrag

(Dicke) (Materialart) (Alter, falls bekannt)

Anmerkungen:      
(z.B. pechhaltiges Material)

Neuer Straßenaufbau: 

Deckschicht:      cm                     %

(Dicke) (Materialart) (Körnung) (Bindemittel) (Recycling-Anteil)

Binderschicht:      cm                     %

(Dicke) (Materialart) (Körnung) (Bindemittel) (Recycling-Anteil)

1. Tragschicht:      cm                     %

(Dicke) (Materialart) (Körnung) (Bindemittel) (Recycling-Anteil)

2. Tragschicht:      cm                     %

(Dicke) (Materialart) (Körnung) (Bindemittel) (Recycling-Anteil)

Fundationsschicht:      cm           Hydr. gebunden

(pechbelastet) (Dicke) (Materialart) (Körnung) Emul. gebunden

Frostschutzschicht:      cm                     %

(Dicke) (Materialart) (Körnung) (Bindemittel) (Recycling)

Untergrund,      cm                
falls verfestigt: (Dicke) (Materialart) (Körnung) (Bindemittel)

Anmerkungen :      



Zu Blatt      (verbleibt in der Dienststelle): Seite 3
 
 
Einordnung des Bodens / Bauschutts nach dem „Leitfaden für den Umgang mit Boden und 
ungebundenen/gebundenen Baustoffen hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung“ für den 
Geschäftsbereich des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz: 

Zuordnungswert  
   nach LAGA-TR 

1. Besonders überwachungsbedürftiger Abfall (büA) Z      
[Entsorgungsnachweis im Grundverfahren (EN) erforderlich]

Beseitigung (Verwertung) auf Deponie      (Bezeichnung)

2. Überwachungsbedürftiger Abfall (üA) Z      
[vereinfachter Entsorgungsnachweis (VN) erforderlich]

2.1. Beseitigung auf Deponie      (Bezeichnung)

2.2. Aufbereitung des Boden durch      (Bezeichnung)

3. Nicht überwachungsbedürftiger Abfall (nüA) Z      
[Dokumentation nach Blatt 3.2-4 HVA B-StB erforderlich]

Bei Verwertung von Z 2 Böden, nachfolgende Angaben erforderlich:

Stationierung: von  VNK      NNK      Stat.      

bis   VNK      NNK      Stat.      

Querschnitt: rechts d.A. von      m bis      m

(in Stationierungsrichtung) links d.A. von      m bis      m

Tiefe: von OK FB      cm bis      cm

* Voraussetzung: hydrogeologisch günstige Gebiete (durch Gutachten nachzuweisen!)

__OK Fahrbahn =+/-0

OK Planum = -60

links der Achse rechts der Achse

verwerteter Boden
Z 1.1 Z 1.1, Z 1.2

(Z 1.2)* Z 2

-4,25 -3,25 +/- 0,00 +3,25 +4,25 +6,25

Beispiel 



Handlungsanleitung Straßenaufbaudaten Landesstraßen  Seite 1 

 
Handlungsanleitung Straßenaufbaudaten Landesstraßen 

Allgemeines:

Das vorliegende Meldeblatt in der Fassung vom 31. Oktober 2006 ersetzt das bisherige Mel-
deblatt vom 23.03.2006.

Mit dem Meldeblatt werden die Straßenaufbaudaten für die Straßendatenbank und für die
kaufmännische Projektabrechnung erfasst. Diese Daten sind für jedes abgeschlossene Pro-
jekt von der bauüberwachenden Stelle auszufüllen, zu unterschreiben und dem zugehörigen
regionalen Landesbetrieb zu übersenden. Dort ist das Meldeblatt vom zuständigen HSG-
Leiter zu unterzeichnen und an den LSV RP, Abteilung II, weiterzuleiten. Dem Meldeblatt ist
ein Auszug aus MAP-Info mit Eintragung der Baumaßnahme und der Zustandswerte (Ge-
samtwert) aus der ZEB beizufügen.

Mit der Seite 3 werden zusätzlich umweltrelevante Informationen zur Dokumentation gemäß
„Leitfaden für den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen Baustoffen hinsicht-
lich Verwertung oder Beseitigung“ erfasst. Diese Seite verbleibt in der regionalen Dienststel-
le.

Die Dienststelle hat die ausgefüllten Meldebögen nach Baulastträger getrennt und zahlen-
mäßig sortiert für eine spätere DV-mäßige Erfassung zu sammeln.

1. Ordnungssystem

Für jeden Netzknotenabschnitt bzw. Bauabschnitt ist ein gesondertes Meldeblatt auszufül-
len. Mehrere Meldebögen innerhalb einer Maßnahme sind durchzunummerieren.

Wurden innerhalb eines Netzknotenabschnitts bzw. Bauabschnitts sowohl Investitions- als
auch Aufwandsmaßnahmen durchgeführt, ist auch hier entsprechend zu differenzieren (Un-
terteilung in „Kostenabschnitte“) und jeweils ein gesondertes Meldeblatt zu erstellen.

Bei zweibahnigen Straßen (= durch Mittelstreifen getrennte Richtungsfahrbahnen) ist für
jede Richtungsfahrbahn ein eigenes Meldeblatt auszufüllen.

Bei Kreisverkehrsplätzen sind folgende Meldeblätter erforderlich:
 für die Kreisfahrbahn
 für jeden Anschlussast Land

2. Allgemeine Information

Datenfelder: Baubeginn, Abnahmedatum und Verkehrsfreigabe sind in TT/MM/JJJJ
anzugeben.

Fahrbahnbreite: Es ist die repräsentative Fahrbahnbreite eines Meldeabschnittes einzu-
tragen. Kurvenaufweitung und/oder Linksabbiegespuren bleiben unbe-
rücksichtigt.

Bauklasse: Die Bauklasse ist entsprechend der RSTO 2001 in römischen Ziffern ein-
zutragen.

Anmerkungen: Hier bitte bei Bedarf ergänzende Erläuterungen zum Projekt (wie z.B.
Projekthistorie, Hinweise zur Projektabrechnung, Aufgabenzuordnung bei
amtsübergreifenden Maßnahmen, abschnittsweise Verbreiterungen, Hin-
weise auf Altdaten-AiB, fehlerhafte Buchungen, Auf- und Abstufungen,
Kostenübernahme von Landesanteilen durch Dritte usw.) eintragen.



Handlungsanleitung Straßenaufbaudaten Landesstraßen  Seite 2 

3. Maßnahmenart

Die Zuordnung der verschiedenen Maßnahmenarten in Aufwand und Investition erfolgt ent-
sprechend nachfolgender Tabelle:

Auf dem Meldeblatt ist außerdem das gewählte Bauverfahren (Vollausbau, Hoch- oder Tief-
einbau bzw. Kombination aus Hoch- und Tiefeinbau) einzutragen. Das jeweils Zutreffende ist
anzukreuzen. Beachte: auch bei Änderung des Bauverfahrens bitte separate Meldeblätter
erstellen.

4. Aufbaudaten

Unter „Vorhandener Straßenaufbau“ ist der vorhandene Aufbau zu dokumentieren und
anzukreuzen, welche Schichten abgetragen werden.

Hier sind sowohl Ergebnisse aus vorausgegangenen Bohrerkundungen als auch gesicherte
Erkenntnisse während der Ausführung zusammengefasst aufzuführen. Als Dicke ist die mitt-
lere Gesamtdicke aller Einzelschichten der ‚alten‘ Fahrbahnbefestigung einzutragen. Er-
kenntnisse hinsichtlich vorh. pech-/teerhaltigen Schichten sind unter Anmerkungen an-
zugeben.

Sofern gesicherte Informationen zum Herstellungsjahr des bestehenden ‚alten‘ Oberbaues
vorliegen, ist das Jahr anzugeben.

Unter „Neuer Aufbau“ sind die Oberbaudaten für die aktuelle Maßnahme detailliert zu er-
fassen. Die Auflistung der Schichtfunktionen (z.B. Deckschicht etc.) orientiert sich an der
RSTO 2001. Die einzelnen Schichtdicken werden in cm eingetragen. Unter Materialart ist
das entsprechende Schichtmaterial (z.B. Asphaltbinder) einzufügen. Körnung (z.B. 0/16)
und Bindemittel (z.B. PmB65) werden numerisch bezeichnet.
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In der Spalte Recycling ist die Zugabe von Altasphaltrecycling zu doku-
mentieren. Dementsprechend ist in der Zeile Frostschutzschicht die Ver-
wendung von Baustoffrecycling einzutragen. Die Zugabemenge ist ent-
sprechend den nebenstehenden Intervallen anzugeben.

In der Zeile „1. Tragschicht“ ist die Tragschicht in Asphaltbauweise zu
erfassen. Bei entsprechender Bauklasse kann unter der Erfassungszeile
„2. Tragschicht“ z.B. eine Schottertragschicht eingetragen werden.

Die Zeile „Fundationsschicht“ ist für hydraulisch- bzw. emulsionsgebundene Tragschichten
mit Ausgangsstoffen aus pech-/teerhaltigem Straßenaufbruch bzw. unbelasteten Recycling-
materialien vorgesehen. In der Eingabespalte Materialart ist der verwandte Baustoff an-
zugeben, z. B. Betonbruch aus Straßenaufbruch, Ausbauasphalt, pechhaltiger Ausbaustoff etc.

In der Zeile „Untergrund“ sind Hinweise auf eine durchgeführte Untergrundverbesserung
bzw. Untergrundverfestigung einzutragen.

Ergänzung:  Dokumentation umweltrelevanter Informationen für Böden und 
 Bauschutt
Gemäß „Leitfaden für den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen Baustoffen
hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung“ für den Geschäftsbereich des Landesbetriebes
Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz und den dazugehörigen gesetzlichen Bestimmungen
ist die Verwertung von Böden mit den LAGA-Zuordnungsklassen Z 0 bis Z 2 zu dokumentie-
ren.

Dies geschieht grundsätzlich durch das Formblatt Nr. 3.2-4 gemäß HVA B-StB.

Bei der Verwertung von Z 2-Massen (> Z 1.2 u. ≤ Z 2) muss außerdem eine Dokumentation
in der Straßendatenbank erfolgen. Hierzu dienen die erforderlichen Angaben auf Seite 3 des
Meldeblattes „Straßenaufbaudaten“.

Für jede Änderung in der Zuordnungsklasse oder der Lage des verwerteten Bodens ist ein
gesondertes Blatt auszufüllen, d.h. innerhalb eines Bau- oder Kostenabschnitts kann die
Seite 3 mehrmals notwendig werden.

Bei Beseitigung oder Verwertung außerhalb der Baustellen des LSV ist die entsprechende
Annahmestelle (Deponie oder Bodenaufbereitungsanlage) zu benennen.

Bei besonders überwachungsbedürftigen Abfällen ist zusätzlich die SAM einzuschalten.

Die Seite 3 verbleibt in der regionalen Dienststelle.
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